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Federführendes Amt Bürgermeister (1) 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 18.09.2023 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.11.2023 vorberatend 

Gemeindevertretung 09.11.2023 beschließend 

 
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur Herstellung einer Alarmausfahrt 
für den Feuerwehrstandort Goßfelden und die Rettungswache 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, für die Herstellung einer Alarmzufahrt am Feu-
erwehr Standort Goßfelden-Sarnau-Göttingen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz über-
planmäßige Mittel in Höhe von 32.000 € auf der Investition I12010128 Straßenbau Gewerbegebiet „Sand-
hute IV“ Goßfelden bereitzustellen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch die Reduzierung des Haus-
haltsansatzes um 32.000 € auf der Investition I12010134 Grundhafte Sanierung Gemeindestraße „Roßweg“ 
Goßfelden gedeckt. Neben den überplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmitteln steht Investition 
I12010128 Straßenbau Gewerbegebiet „Sandhute IV“ Goßfelden in Haushaltsrest aus dem Jahre 2021 in 
Höhe von 58.000 € zur Verfügung. 
 
Sachdarstellung: 

Die Gemeinde Lahntal hat im Dezember 2015 eine Anfrage über die Errichtung einer Rettungswache in un-
mittelbarer Nähe zum Feuerwehrstandort GSG erhalten. Der Kaufvertrag wurde am 11.08.2016 beurkundet. 
Aufgrund der neuen B252 wurde ein Umlegungsverfahren notwendig. In diesem Zusammenhang wurde ein 
weiterer Kaufvertrag am 18.01.2022 geschlossen. 
Ein wesentlicher Vertragsbaustein ist die Errichtung einer gemeinsamen Alarmausfahrt der beiden Wachen 
auf die B252. Es wurde vertraglich vereinbart die Planung und die Einholung der Sondernutzungserlaubnis 
dem Deutschen Rotes Kreuz zu übertragen. Die Gemeinde Lahntal bleibt alleiniger Eigentümer der Zufahrt 
und ist für die Unterhaltung zuständig. 

In der damaligen Kostenschätzung wurde ein Betrag von 90.000 € aufgerufen. Mittels eines privatrechtlichen 
Vertrages soll mit der Zahlung der damaligen Investitionssumme die Kostenübernahme zur Herstellung der 
Alarmzufahrt abgegolten werden. 

 
Anlage(n): 

(1) 2017-01-31 Kostenberechnung Alarmzufahrt Grohmann 
(2) 2016-10-24 Honorarberechnung Alarmzufahrt Grohmann 

 
Carsten Laukel 
Bürgermeister 




